
 

 
 

Antrag Nr.: 2 / 2025-28 

Antragsteller: Jugendausschuss 

Ordnung: Jugendordnung 

Datum: 16.01.2025 

Antrag: Änderung § 6 Altersklasseneinteilung Abs. 5 

 § 6 Altersklasseneinteilung 
 

(5) Zum Zweck der Inklusion ist es möglich, Spielerinnen bzw. Spielern die Spiel-
berechtigung für eine Juniorinnen- bzw. Junioren-Altersklasse unabhängig von 
ihrem Alter zu erteilen, wenn festgestellt wird, dass die Spielerin bzw. der Spie-
ler aufgrund einer Behinderung an der Teilhabe am Fußballspiel gehindert sein 
kann und die Integrität des sportlichen Wettbewerbs der Teilnahme in der Juni-
orinnen- bzw. Junioren-Spielklasse nicht entgegensteht. 
 

Der Antrag zur Rückversetzung in eine niedrigere Altersklasse ist schriftlich 
durch den Verein unter Beifügung eines fachärztlichen Gutachtens beim Ver-
bandsjugendausschuss zu beantragen, der über das Sonderspielrecht und des-
sen Dauer entscheidet. 

 

Der Antrag zur Rückversetzung in eine niedrigere Altersklasse ist über das ent-
sprechende Formular unter Beifügung eines fachärztlichen Gutachtens bei der 
Passstelle einzureichen. Die Genehmigung erteilt der Verbandsjugendaus-
schuss, der über das Sonderspielrecht und dessen Dauer entscheidet. 

Begründung: Anpassung Antragsprozess / Verfahrensweise 

Inkrafttreten: Die Änderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 31.01.2025 in Kraft. 

Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 31.01.2025 genehmigt.


